	Fachschule für Sozialpädagogik 

Allgemeines

Ziel der Ausbildung ist es, die Fachschülerinnen und Fachschüler zu befähigen, in sozialpädagogischen Einrichtungen eigenverantwortlich als Erzieherin oder Erzieher tätig zu werden.

Aufnahmebedingungen
In die Fachschule –Sozialpädagogik- kann aufgenommen werden, wer die Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Sozialassistentin/Staatlich geprüfter Sozialassistent -Schwerpunkt Sozialpädagogik-“ mit mindestens befriedigenden Leistungen im Fach Deutsch und einem Notendurchschnitt von 3,0 in den berufsspezifischen Fächern einschließlich Praxis oder eine andere gleichwertige einschlägige Berufsausbildung nachweist.

Abschlüsse und Berechtigungen
Am Ende der Klasse II ist eine staatliche Abschlussprüfung abzulegen. Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung wird die Berechtigung erworben, die Berufsbezeichnung 

„Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher“ zu führen.

Zusätzlich wird mit dem Abschlusszeugnis neben dem beruflichen Abschluss auch die Fachhochschulreife erworben.
	Berufsübergreifender Lernbereich 

Deutsch / Kommunikation

Englisch /Kommunikation

Politik

Naturwissenschaften

Mathematik

Berufsbezogener Lernbereich

Berufsrolle und Konzeptionen mit den Lernfeldern:

· Die berufliche Identität ausbauen und professionelle Perspektiven entwickeln

· Pädagogische Konzeptionen erstellen und Qualitätsentwicklung sichern

Zielgruppenorientierte Arbeitsprozesse mit den Lernfeldern:

· Kindern- und Jugendlichenlebenswelten strukturieren und mitgestalten.

· Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenssituationen erziehen, bilden und betreuen

Sozialpädagogische Beziehungsgestaltung

· Beziehungen gestalten und Gruppenprozesse begleiten

· Teamarbeit gestalten und mit Familien kooperieren

Sozialpädagogische Bildungsprozesse mit den Lernfeldern:

· Bildungs- und Entwicklungsprozesse erkennen, anregen und unterstützen

· Musisch-kreative Kompetenzen weiterentwickeln und Medien gezielt anwenden

Wahlpflichtangebote (z. B. Mentorenprojekt „Balu und du“, Kunst und Gestaltung, Theater, Informatik…)

Während des Bildungsganges wird zusätzlich eine praktische Ausbildung von insgesamt 600 Zeitstunden in zwei geeigneten sozialpädagogischen Einrichtungen absolviert.

	Anmeldung
Anmeldungen für das am 1. August beginnende Schuljahr werden bis zum 28. Februar des betreffenden Aufnahmejahres online entgegengenommen. Die entsprechende Internetseite finden Sie auf unserer Homepage unter www.bbs-bersenbrueck.de. 

Zur Anmeldung müssen folgende Unterlagen vorgelegt werden:

· das unterschriebene Anmeldeformular, das sie am Ende der Onlineanmeldung ausdrucken können

· ein tabellarischer Lebenslauf

· Erweitertes Führungszeugnis
(§ 30 BZRG;  Vorlage bei der Einschulung)
· Fotokopie der Urkunde über die Befähigung zum Führen der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Sozialassistentin/ Staatlich geprüfter Sozialassistent -Schwerpunkt Sozialpädagogik-„ oder, wenn dieses noch nicht vorliegt, das letzte Halbjahreszeugnis der BFS Sozialassistenz.

Die Bewerber erhalten nach Abschluss des Auswahlverfahrens eine schriftliche Bestätigung über die Aufnahme in die Schulform.

Anmerkung: Das Abschlusszeugnis zum Nachweis der Eingangsvoraussetzungen ist am 1. Schultag nachzureichen.
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Auskunft erteilt das Sekretariat der

Berufsbildenden Schulen des Landkreises Osnabrück in

Bersenbrück, 49593 Bersenbrück, Ravensbergstraße 15,

Telefon 05439/9402-0

www.bbs-bersenbrueck.de
Verwaltung@bbs-bersenbrueck.de








